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In unmittelbarer Nähe zu den Bergen: Eine Baustelle im Kanton Wallis. Symbolbild Olivier Maire / Keystone

Mehr Spielraum für
Zweitwohnungen?
Nach dem Willen des Nationalrats sollen Wohngebäude, die vor März 2012 gebaut
worden sind, neu bei einem Abbruch und Wiederaufbau erweitert werden dürfen.
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von Eva Surbeok
Der Nationalrat will die
Beschränkungen des
Wohnungsbaus in Ge-
meinden mit vielen
Zweitwohnungen lo-

ckern. Wohngebäude, die vor dem Ja
zur Zweitwohnungsinitiative gebaut
worden sind, sollen bei einem Ab-
bruch und Wiederaufbau neu erwei-
tert werden dürfen. Solche Erweite-
rungen sind heute nur bei Sanierun-
gen möglich.

Mit 105:80 Stimmen bei acht Ent-
haltungen und gegen den Willen von
SP, GLP und Grünen hiess die grosse
Kammer am Dienstag eine Vorlage
ihrer Kommission für Umwelt, Raum-
planung und Energie (Urek-N) gut. Ge-
meinden mit über 20 Prozent Zweit-
wohnungen sollen altrechtliche
Wohnhäuser leichter umbauen und
neu nutzen können.

Vor 2012 gebaute Häuser
Konkret geht es um Gebäude, die vor
dem Ja zur Zweitwohnungsinitiative
im März 2012 gebaut worden sind. In
Gemeinden mit über 20 Prozent
Zweitwohnungen dürfen solche Bau-
ten heute nur beschränkt neu genutzt
werden. Der Nationalrat folgte der
Mehrheit der Urek-N, die mit der Lo-
ckerung Verdichtungen und Entwick-
lungen in Bergregionen ermöglichen
will, wie Pierre-Andrd Page (SVP, Frei-
burg) ausführte. Und für Einheimi-
sche sollten moderne Wohnungen
entstehen können.

Ein altrechtlich erstelltes Wohn-
haus soll gemäss Vorlage vergrössert
und neu auch unterteilt werden kön-
nen, sodass zusätzliche Wohnungen
Platz haben. Eine solche Unterteilung
bedeute nicht zwingend mehr Zweit-
wohnungen, sagte Nicolö Paganini
(Mitte, St. Gallen) für die Urek-N.

Eine Missachtung des Volkswillens
sei das nicht, fügte Susanne Vincenz-
Stauffacher (FDP, St. Gallen) an, denn
die Zweitwohnungsinitiative wolle
die Zersiedelung stoppen. Eigentümer
in den 342 betroffenen Gemeinden
könnten heute nicht frei entscheiden,
wie sie Gebäude neu nutzen wollten,
doppelte Christine Bulliard-Marbach
(Mitte, Freiburg) nach.

Widerspruch zur Verfassung
Eine rot-grüne Minderheit wollte die
Lockerung nicht. Jede Entwicklung,
die zu mehr Zweitwohnungsflächen
führe, laufe dem Verfassungsartikel
zuwider, die Zahl der gefragten Zweit-
wohnungen zu begrenzen, sagte Gab-
riela Suter (SP, Aargau). Schon das gel-
tende Zweitwohnungsgesetz schwä-
che den Verfassungsartikel ab. Einhei-
mische kämen mit der Änderung des
Zweitwohnungsgesetzes noch mehr
unter Druck, sagte Suter. Kurt Egger
(Grüne, St. Gallen) sprach von einer ge-
fährlichen Entwicklung. Die beantrag-
te Änderung schaffe einen Anreiz für
Abbrüche und Neubauten. Altbauten
enthielten aber oft preisgünstige Woh-
nungen für Einheimische.

Der Bundesrat und eine Minder-
heit beantragten in der Detailbera-
tung vergebens, bei Abbrüchen, Wie-
deraufbauten und Erweiterungen ent-
stehende zusätzliche Wohnungen zu
Erstwohnungen zu machen. Umwelt-
minister Albert Rösti führte verfas-
sungsrechtliche Bedenken an und ver-
wies auf die Zweitwohnungsinitiative.

Beat Flach (GLP, Aargau) warnte,
die Öffnung der Regelung tue der ein-
heimischen Bevölkerung der Bergge-
meinden keinen Gefallen und übe
Druck auf Erstwohnungen aus. Mit
Rücksicht auf Einwohnerinnen und
Einwohner und deren Familien plä-
dierte er für den vom Bundesrat vor-

geschlagenen Weg. Der Antrag unter-
lag mit 88:101 Stimmen.

«Lauter Nichtbetroffene»
Michael Graber (SVP, Wallis) kritisierte,
«dass lauter Nichtbetroffene Direktbe-
troffenen vorschreiben wollen, wie sie
leben sollen». Auch die Eigentums-
garantie stehe in der Verfassung. Die
Mehrheit der Urek-N wolle Wohnun-
gen ohne Nutzungsbeschränkungen.
Die Gemeinden könnten ja selbst
strengere Vorgaben machen.

Christophe Clivaz (Grüne, Wallis)
beantragte, dass Erweiterungen und
zusätzliche Wohnungen nur in Ge-
meinden möglich sein sollten, die
vom Kanton entsprechend bezeichnet
worden sind. Sein Minderheitsantrag
scheiterte indes deutlich.

Altrechtliche Wohnungen als Zweit-
wohnungen zu verkaufen oder zu ver-
mieten, sei äusserst lukrativ, sagte Mar-
tina Munz (SP, Schaffhausen). Sie bean-
tragte, dass die Hälfte aller Wohnun-
gen in einer neu errichteten und er-
weiterten Baute Erstwohnungen sein
müssen. Diesen Antrag unterstützte
der Rat mit 87:78 Stimmen, haupt-
sächlich von SP und SVP. Den Anstoss
zu der Vorlage gegeben hatte National-
rat Martin Candinas (Mitte, Graubün-
den). Sie geht nun an den Ständerat.

Kritiker fürchten,
dass Einheimische
mit der Änderung
des Zweitwohnungs-
gesetzes noch mehr
unter Druck
geraten.


